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Im letzten Sommer ha t die Polizei die Globusdemonstration 
in die sogenannten Globuskrawalle umgeprügelt. 
Gegen 42 Polizisten, die auf der Strasse und vor allem im 
Globuskeller ihrer Prügellust allzu freien Lauf liessen, 
wurde Stra f anzeige erstattet. Bezeichnenderweise konnte die 
Untersuchungsbehorde nur 22 Polizisten identifizieren. 
Ein Einziger wurde schliesslich vor Gericht zitie rt. 
Der Polizist war "der einfachen Korpe rverletzung , der 
Notigung, des Amtsmissbrauchs, der Tatlichkeit und der 
Sachbeschadigung" angeklagt. fUER DIESEN KATALOG STELLTE DIE 
BEZIRKSANWALTSCHAFT DEN STRAFANTRAG VO% 14 TAGEN BEDINGT. 

Gege n 56 Demonstranten wurde 9trafanzeige erstattet, 30 
werden vor Gericht zitiert. 
Gegen den l . Jugendlichen laute t die Anklage, er hatte "mit 
den Schuhen Pflastersteine ausgegraben" und damit "auch nicht 
aufgehort , als W.G. (Polizist) ihn a ufforderte , davon abzu
lassen". IJJER DIESEN EI NEN IATBESTAND STELUE IHE BEZIRKSAN
WALTSCHAFT EINEN STRAfANTRAG VON 45 TAGEN GEfAENGNIS UNUEDINGt 

Dieselben Polizisten, die sich an nichts mehr erinnern konn
ten, als es sich um Aussagen gegen ihre Kollegen handelte, 
fanden plotzlich ihr Gedachtnis wieder, um gegen die Demons
tranten auszusagen . 

Die Taktik der Behorden, einseitig gegen die Demonstranten 
vorzugehen, hatte sich schon langst bewahrt. Seit einem Jahr 
wird eine einseitige Untersuchung geführt. 11 namhafte Hecnts
anwalte haben dagegen protestier~ und die Neuaufnahme der 
Untersuchung aus folgenden Gründen verlangt: Qll GESETZLI ÇH 
GARANIJ ERl[N RECHTE DER vERIEJQIG'jNG 'a1JW6Hi 11ISSACHTET, 
foto - und filmma t erial wurden denVerte idigern vorenthalten, 
entlastendes Materia l liess man verscnw~nden. Zu den Einver
nahmen von Zeugen und Sachverstandigen wurde die Verteidi
gung nicht zugelassen. 
Die Behorden schreckten auch nicht davor zurück mit folter
methoden den Jugendlichen Gestandnisse abzupressen und sie 
zu zwingen, verfalschte Protokolle zu unterschreiben. 
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